
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1997/1/24 B2909/96 -
B2947/96, B2959/96, B2962/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1997

file:///


Index

32 Steuerrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlaßfall

VfGG §88

Rechtssatz

Anlaßfallwirkung der Aufhebung des §24 Abs4 KStG 1988 idF StrukturanpassungsG 1996 mit E v 24.01.97, G388/96 ua.

Kostenzuspruch.

Die Kostenentscheidung beruht auf §88 VfGG. Als Verhandlungsaufwand waren angesichts des Umstandes, daß der

einschreitende Rechtsanwalt zwei Parteien vertreten hat, hier nur 50 % des Pauschalbetrages zuzüglich

Streitgenossenzuschlag zuzusprechen (vgl. VfSlg. 12.301/1990).

(ebenso: E v 24.01.97, B2962/96; ebenso hinsichtlich der Anlaßfallwirkung, jedoch Kostenzuspruch ohne

Streitgenossenzuschlag:

E v 24.01.97, B2947/96, B2959/96).
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